
Richtlinien Einzelsport (Nachwuchs) 

Bezirk Mittleres Ruhrgebiet 

Die Richtlinien des Bezirks Mittleres Ruhrgebiet beinhalten bezirksinterne Regelungen. Die 

Wettspielordnung des DTTB und die Durchführungsbestimmungen des WTTV gelten vorrangig. 

Die nachfolgenden Richtlinien gelten bis zu einer Neubeschlussfassung der „Richtlinien 

Einzelspielbetrieb“ auf einem ordentlichen Bezirksjugendtag. 

1. Bezirksmeisterschaften 

Die Bezirksmeisterschaften sind das offizielle Qualifikationsturnier zwecks Nominierung zu den 

Westdeutschen Meisterschaften. 

 

1.1. Altersklassen und Konkurrenzen 

Die Bezirksmeisterschaften werden in folgenden Konkurrenzen, sowohl in Einzel und 

Doppel, ausgespielt: 

 Mädchen 19 

 Jungen 19 

 Mädchen 15 

 Jungen 15 

 Mädchen 13 

 Jungen 13 

 Mädchen 11 

 Jungen 11 

 

1.2. Teilnehmerzahlen 

 offen für alle aus dem Bezirk 

 

1.3. Freistellungen zu den Westdeutschen Meisterschaften 

 Über die Freistellungen zu den Westdeutschen Meisterschaften entscheidet der 

Bezirksjugendvorstand. 

 Freistellungen können per Antrag gestellt werden. 

 

 

 

 

 



2. Bezirksrangliste 

Die Bezirksranglisten-Turnierserie ist das offizielle Qualifikationsturnier zwecks Nominierung zu 

den TOP XX-Ranglistenturnieren des WTTV. 

 

2.1. Altersklassen und Konkurrenzen 

Die Bezirksrangliste wird in folgenden Konkurrenzen, jeweils in Einzel, ausgespielt: 

 Mädchen 19 

 Jungen 19 

 Mädchen 15 

 Jungen 15 

 Mädchen 13 

 Jungen 13 

 Mädchen 11 

 Jungen 11 

 

2.2. Turnierebenen 

Die Bezirksranglisten-Turnierserie wird bis zu 4 Spielebenen durchgeführt. 

 

2.3. Teilnehmerzahlen 

 1. Ebene: max. 12 Teilnehmer/innen 

 2. Ebene: max. 36 Teilnehmer/innen 

 3. Ebene: idealerweise 108 Teilnehmer/innen (3 Veranstaltungen) 

 4. Ebene: im Bedarfsfall (ohne Begrenzung) 

 

2.4. Freistellungen 

 Über die Freistellungen zur nächsten Ebene bzw. zu den TOP XX-Ranglistenturniere 

des WTTV entscheidet der Bezirksjugendvorstand. 

 Freistellungen können per Antrag gestellt werden. 

 

2.5. Verfügungsplätze 

 Über die Anzahl der Verfügungsplätze entscheidet der Bezirksjugendvorstand. 

 Verfügungsplätze können per Antrag gestellt werden. 

 Über mögliche Verfügungsplätze entscheidet der Bezirksjugendvorstand. 

 

2.6. Empfohlene Mindestanforderung für Ausrichter 

 1. Ebene: 6 Tische 

 2. Ebene: 12 Tische 

 3. Ebene:  12 Tische (pro Veranstaltung) 

 4. Ebene: 16 Tische (pro Veranstaltung) 

 

3. In-Kraft-Treten 

Diese Richtlinien wurden beim Bezirksjugendtag am 10.02.2023 beschlossen. 


